
Art. 7 Politische Grundlagen

5. Luftschutz.
53 a) Der Minister des Innern hatte nach dem aufgehobenen Luftschutzgesetz die Befug

nis, allgemeine Luftschutzanordnungen zu erlassen. Er hatte von dieser Befugnis mit der 
Luftschutzanordnung über die technischen Bedingungen für die Instandhaltung, Wartung 
und Nutzung von Schutzräumen vom 18. 5. 1965 66 Gebrauch gemacht.

54 b) Die Mitarbeit der Bevölkerung im Luftschutz sollte nach § 2 des Gesetzes über 
den Luftschutz freiwillig sein. Es wurde eine »Organisation freiwilliger Luftschutzhelfer« 
gebildet, die in ihren Reihen Bürger vereinigen soll, die das 14. Lebensjahr vollendet haben 
und bereit sind, aktiv bei der Lösung der Aufgaben des Luftschutzes und damit an der Er
höhung der Verteidigungsfähigkeit mitzuwirken67. Diese Organisation wurde überflüssig 
und in die Zivilverteidigung übergeführt.

55 6. Nach dem Parteiprogramm der SED von 1976 (S. 89) haben auch die Kräfte der
Zivilverteidigung eine hohe Einsatzbereitschaft zum Schutz des Sozialismus und des Frie
dens zu sichern (s. Rz. 35 zu Art. 7).

(Wegen der Dienstgradbezeichnungen in der Zivilverteidigung s. Rz. 13 zu Art. 71).

VI. Der Schutz nach innen
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56 Es entspricht dem Wesen der DDR als eines sozialistischen Staates, als der politischen 
Organisation der Werktätigen unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxi
stisch-leninistischen Partei (Art. 1 Abs. 1 Satz 2), daß die Landesverteidigung und der 
Schutz nach innen als Einheit betrachtet werden. Denn nach außen und nach innen ist in 
erster Linie derselbe Feind, der Klassenfeind, abzuwehren. Der Schutz nach innen umfaßt 
auch die öffentliche Ordnung, deren Störung nicht mit Klassenfeindschaft erklärt werden 
kann, sondern auf allgemein-menschlichem Fehlverhalten beruht. Trotzdem sind die Ver
fassungsaufträge zur Organisation der Landesverteidigung und zum Schutz der sozialisti
schen Ordnung und des friedlichen Lebens der Bürger zusammengefaßt in Art. 7 Abs. 2 
Satz 1 normiert.
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